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Standespolitik

Aufschluss geben. Um gute und richtige Ent-
scheidungen zu treffen, ist die Kenntnis der
betriebswirtschaftlichen Situation der eige-
nen Praxis wichtiger denn je. Auch die Aus-
wahl geeigneter Partner spielt bei den (neu-
en) Kooperationsformen eine zentrale Rolle.
Dies gilt erst recht – insbesondere unter Haf-
tungsgesichtspunkten – für neu hinzutreten-
de Gesellschafter in der Gemeinschaftspraxis
oder Partnerschaftsgesellschaft. 

Franchisemodelle: auf Fallstricke achten!
Offene Augen sollte man bezüglich der auf
der Bildfläche auftauchenden Franchisemo-
delle haben. Schon lange laufen Schnellres-
taurants nach diesen Modellen wirtschaft-
lich erfolgreich, so dass man meinen könn-
te, hier sei nichts verkehrt zu machen. Zahn-
ärztliche Pendants aber, wie zum Beispiel
McZahn, geraten mit Negativ-Schlagzeilen
in die Presse. Man wird ganz genau prüfen
müssen, ob im Kleingedruckten nicht doch
Fallstricke liegen, die zu Schaden führen kön-
nen; insbesondere aber ist zu fragen, ob die
geforderten Umsatz- oder Gewinnbeteiligun-
gen überhaupt erbracht werden können. Als
dringend notwendig erweist sich hier der Rat,
vor dem aktiven Eintritt sowohl Juristen als
auch Steuerberater zu konsultieren. Um
schließlich Sicherheit zu bekommen, kann
man bei den zuständigen Finanzbehörden
tragfähige Auskünfte einholen, die aller-
dings nicht unerheblich kostenpflichtig sind. 
Neben der Kooperation liegt auch in der Spe-
zialisierung ein weites Feld, auf dem man
sich mit Praxisorganisation und -manage-
ment beschäftigen muss. Praxen, die sich auf

Ästhetik spezialisiert haben, werden erfah-
ren, welche Begehrlichkeiten der Fiskus ent-
wickelt. Auch beim Praxislabor ergeben sich
aus Gründung, Umgestaltung und Betrieb eine
ganze Reihe von Rechts- und Steuerfragen.

Gut informiert Chancen erkennen
Dieser kurze Abriss der teilweise schon beste-
henden sowie der neu hinzugekommenen
Probleme beweist zwei Dinge: Erstens: Wir
haben noch viele Entwicklungsmöglichkei-
ten, die eine erfolgreiche Praxisführung zu-
lassen, an denen der Staat aber gerne teilha-
ben möchte. Zweitens: Die Materie ist juris-
tisch und fiskalisch so vertrackt geworden,
dass man teilweise auf spezialisierte Mithilfe
steuerberatender und rechtsberatender Beru-
fe angewiesen ist und gut daran tut, fun-
dierten Rat einzuholen, ehe man eine Ent-
scheidung von Tragweite für die Zukunft
trifft. Gerade Investorengemeinschaften, die
auch jetzt schon alle möglichen Formen der
zukünftigen Gesundheitsdienstleistungen in
Konzernen bündeln und mit der Investition
von viel Geld noch mehr verdienen wollen,
haben große und gute juristische Abteilun-
gen oder beratende Kanzleien, denen man
als einzelner Berufsausübender hoffnungslos
ausgeliefert ist. Auch wir dürfen den Bera-
tungsaufwand nicht scheuen, wollen wir auf
diesem Zukunftsmarkt nicht ins Abseits gera-
ten. Nehmen wir also das Wirtschaftlich-
keitsstärkungsgesetz als ein „Berufsstands-
Herausforderungs-Gesetz“.
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Qualitätsmanagement-System der BLZK – Juni-Rundschreiben der BLZK
Alle tätigen bayerischen Zahnärztinnen und Zahnärzte haben im Juni von der Bayerischen Landeszahnärztekammer
im Rahmen eines Rundschreibens eine Checkliste zum Stand des Qualitätsmanagements in ihrer Praxis erhalten. Die
BLZK wollte wissen, wie es um das Qualitätsmanagement in den Praxen bestellt ist und welche künftigen Hilfestellun-
gen seitens der Kammer erwartet werden. Die ersten Ergebnisse des Rücklaufs zeigen, dass das Interesse an Informatio-
nen und Schulungen wie auch an der individuellen Beratung bei der Einführung und Ausgestaltung von Qualitätsma-
nagement-Systemen in der Praxis im Vordergrund steht. Um das Angebot möglichst passgenau abzustimmen, werden
Zahnärztinnen und Zahnärzte, die sich noch nicht an der Umfrage beteiligt haben gebeten, die ausgefüllte Checkliste
zurückzusenden. Aus Sicht der BLZK ist es denkbar, dass jene Zahnärzte, die sich am Qualitätsmanagement-System der
Kammer beteiligten und damit auch die Vorgaben des Sozialgesetzbuches erfüllen, ihre Patienten über den Qualitäts-
standard ihrer Praxis informieren. Ein zunächst auf drei Jahre ausgelegtes Zertifikat soll die jeweilige Praxis als Teilneh-
merin am QM-System der BLZK ausweisen.
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